Verwaltungsvorschriften zum Thüringer Reisekostengesetz 

(ThürRKGVwV) 

Aufgrund des § 16 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 4 Abs. 1 Satz 2 und § 7 Abs. 1 Satz 2 sowie des § 16 Abs. 1 Nr. 4 des Thüringer Reisekostengesetzes vom 23. Dezember 2005 GVBl. S. 446), erlässt das Finanzministerium folgende Verwaltungsvorschriften: 

...

...

...

Zu § 5

Abs. 2

5.2.1

Die Anerkennung erheblicher dienstlicher Gründe an der Benutzung eines privaten Kraftwagens kann im Einzelfall oder allgemein für bestimmte regelmäßig wiederkehrende Dienstgeschäfte getroffen werden. Erhebliche dienstliche Gründe an der Benutzung eines privaten Kraftfahrzeuges sollen grundsätzlich vor Antritt der Fahrt anerkannt werden. Die Anerkennung ist schriftlich zu erteilen und zu den Unterlagen zu nehmen. In den jeweiligen Abrechnungen ist auf die Anerkennung hinzuweisen. Für in Einzelfällen erteilte Anerkennungen ist der Dienstreiseantrag zu verwenden. 

5.2.2

Erhebliche dienstliche Gründe an der Nutzung des privaten Kraftfahrzeuges sind dann anzuerkennen, wenn das Dienstgeschäft sonst nicht durchgeführt werden kann oder die Benutzung eines Kraftfahrzeuges nach Sinn und Zweck eines Dienstgeschäftes notwendig ist und ein Dienstkraftfahrzeug nicht zur Verfügung steht.

Dies ist insbesondere der Fall, wenn 

- das Dienstgeschäft bei Benutzung eines regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels nicht durchgeführt werden kann oder ein solches nicht zur Verfügung steht; dabei ist bei einem möglichen Dienstreisebeginn und -ende innerhalb der regelmäßigen Dienstzeit oder Rahmenarbeitszeit auf die Abfahrt bzw. Ankunft an der Dienststätte abzustellen, 

- ein Diensthund mitzunehmen ist, 

- schweres (für männliche Beschäftigte mindestens 25 kg, für weibliche Beschäftigte min- destens 10 kg) und/ oder sperriges Dienstgepäck - kein persönliches Reisegepäck - mitzuführen ist,
- die Benutzung eines Kraftwagens es ermöglicht, an einem Tag an verschiedenen Stellen Dienstgeschäfte wahrzunehmen, die bei Benutzung regelmäßig verkehrender Beförderungsmittel in dieser Zeit nicht erledigt werden könnten, 
- eine Schwerbehinderung mit dem Merkzeichen „aG" vorliegt. 
Das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist durch geeignete Unterlagen zu belegen. 

5.2.3

Erhebliche dienstliche Gründe können auch anerkannt werden, wenn eine Wirtschaftlichkeitsberechnung ergibt, dass die dienstlich veranlassten Mehraufwendungen bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel höher sind, als bei Benutzung des privaten Kraftfahrzeuges. 

5.2.4

Für die Anerkennung ist die oberste Dienstbehörde zuständig. Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr ermächtigte Behörden kann das Vorliegen der Voraussetzungen allgemein für bestimmte Dienstgeschäfte oder für bestimmte Dienstposteninhaber bei Erledigung bestimmter Dienstgeschäfte anerkennen. Eine Anerkennung aller Dienstreisen bestimmter Dienstposteninhaber ist nicht zulässig. Soll die Anerkennung für die Leiter nachgeordneter Dienststellen oder Behörden ausgesprochen werden, ist dafür die nächsthöhere Dienststelle oder Behörde zuständig. Die Anerkennung hat schriftlich zu erfolgen. 

5.2.5

Auf die Anerkennung erheblicher dienstlicher Gründe besteht kein Rechtsanspruch. Die Anerkennung ist jederzeit widerruflich; sie erlischt, wenn sich die Dienstaufgaben des Berechtigten ändern und die neuen Dienstaufgaben eine Anerkennung nicht zulassen. Der Berechtigte ist verpflichtet, bei allen Dienstreisen, für die die Anerkennung gilt, andere Dienstreisende und dienstlich notwendiges Gepäck anlässlich desselben Dienstgeschäftes im notwendigen und zulässigen Umfang mitzunehmen. 

